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ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN (AEB) 
 

der 
  

Schneekoppe GmbH & Co. KG, Seevetal 
 
 
§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich 
 
(1) Wir bestellen auf der Grundlage dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Andere 

Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich 
widersprechen. Nehmen wir die Lieferung/Leistung ohne ausdrücklichen Widerspruch 
entgegen, so kann hieraus in keinem Fall abgeleitet werden, wir hätten Ihre 
Lieferbedingungen angenommen. 

 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung eines 

Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 
 
(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 

Abs. 1 BGB. 
 
(4) Unsere Einkaufsbedingungen (AEB) gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem 

Lieferanten aus laufender Geschäftsbeziehung. 
 
(5) Für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit einem Vertrag gilt das deutsche 

Recht. 
 
 
§ 2 Angebot, Angebotsunterlagen, Vertragsabschluss 
 
(1) Nehmen Sie unsere Bestellung nicht innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang 

schriftlich an, so sind wir zum Widerruf berechtigt. 
  Nehmen Sie unsere Bestellung mit Abweichungen an, so haben Sie uns deutlich auf 

diese Abweichungen hinzuweisen. Ein Vertrag kommt nur zustande, wenn wir diesen 
Abweichungen schriftlich zugestimmt haben. 

 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir 

uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 
 
(3) Nur schriftlich erteilte Bestellungen sind rechtsverbindlich. Mündlich oder telefonisch 

erteilte Bestellungen bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit unserer nachträglichen 
schriftlichen Bestätigung. Das Gleiche gilt für mündliche Nebenabreden und 
Änderungen des Vertrages. 
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 Bestellungen, Kontraktvereinbarungen und Abrufaufträge (Lieferabrufe) sowie deren 
Änderungen und Ergänzungen können auch elektronisch bzw. durch 
Datenfernübertragung oder durch maschinell lesbare Datenträger erfolgen. 

 
(4) Bestellungen über Produkte aus dem Bereich der Massen-/Serienfertigung können, 

sofern nichts anderes vereinbart ist, um maximal 5 % über- oder unterliefert werden. 
Sollten die 5 % überschritten werden, behalten wir uns vor, Mehrmengen zu Lasten des 
Lieferanten zurückzuschicken. Unterlieferungen müssen, wenn nicht anders vereinbart, 
zum Vertragspreis unverzüglich nachgeliefert werden. 

 
(5) Vergütungen für Besuche oder die Ausarbeitung von Angeboten, Projekten usw. werden 

nicht gewährt. 
 
(6) Sie haben den Vertragsabschluss vertraulich zu behandeln und dürfen in 

Werbematerialien auf geschäftliche Verbindungen mit uns erst nach der von uns 
erteilten schriftlichen Zustimmung hinweisen. 

 
(7) Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen oder 

technischen Einzelheiten, die ihnen durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als 
Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. 

   
Erkennt einer der Vertragspartner, dass eine geheim zu haltende Information in den 
Besitz eines unbefugten Dritten gelangt oder eine geheim zu haltende Unterlage 
verloren gegangen ist, so wird er den anderen Vertragspartner hiervon unverzüglich 
unterrichten. 

 
(8) Wir können Änderungen des Liefergegenstandes auch nach Vertragsabschluss 

verlangen, soweit dies für Sie zumutbar ist. Bei dieser Vertragsänderung sind die 
Auswirkungen von beiden Seiten, insbesondere hinsichtlich der Mehr- oder 
Minderkosten sowie der Liefertermine, angemessen zu berücksichtigen. 

 
 
§ 3 Preise, Zahlungs-/Lieferbedingungen, Gefahrübergang und Dokumente 
 
(1) Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung frei Haus 

an die von uns in der Bestellung angegebene Empfangsstelle, einschließlich Verpackung 
und aller Nebenkosten, ein. Ihre Rücknahmeverpflichtung für die Verpackung richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 Vorbehaltlich anderer Vereinbarungen liegt die Beförderungsgefahr beim Lieferanten, es 
sei denn, wir führen die Beförderung selbst durch. 

 
(2) Die Preise sind Festpreise, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
  
 Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese - entsprechend den Vorgaben in 

unserer Bestellung - die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle wegen 
Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant 
verantwortlich. 

  
 Soweit durch Lieferantenverschulden Fehler in Rechnungen auftreten, belasten wir den 

Lieferanten für den erhöhten Verwaltungsaufwand - für jeden Fall einer Korrektur - mit 
20,00 EUR, unbeschadet weiterer nachweisbarer Kosten. 

  
 Das Gleiche gilt für Versandpapiere und Lieferscheine. 
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(3) Wir bezahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von: 

     14 Tagen abzüglich 3 % Skonto, 
     20 Tagen abzüglich 2 % Skonto, 
     30 Tagen abzüglich 1 % Skonto, 
 oder nach   60 Tagen netto Kasse 
  
 Wir behalten uns vor, die Rechnung des Lieferanten auch im Scheck-Wechsel-

Verfahren zu begleichen; alle anfallenden Gebühren und Spesen gehen zu unseren 
Lasten. 

 
(4) Sind keine Preise in der Bestellung angegeben, gelten Ihre derzeitigen Listenpreise mit 

den handelsüblichen Abzügen. 
 
(5) Durch die Art der Preisstellung wird die Vereinbarung über den Erfüllungsort nicht 

verändert. 
 
(6) Der Versand erfolgt auf Ihre Gefahr. Die Gefahr jeder Verschlechterung, einschließlich 

des zufälligen Untergangs, bleibt bis zur Ablieferung an der vereinbarten 
Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle bei Ihnen. 

 
(7) Nicht ordnungsgemäß eingereichte Rechnungen gelten erst vom Zeitpunkt der 

Richtigstellung als bei uns eingegangen. 
 
(8) Soweit Bescheinigungen über Materialprüfungen (z. B. Analysenzertifikate) vereinbart 

sind, bilden sie einen wesentlichen Bestandteil der Lieferung und sind zusammen mit 
der Lieferung an uns zu übersenden. Spätestens müssen sie jedoch 5 Kalendertage nach 
Rechnungseingang bei uns vorliegen. Die Zahlungsfrist für die Rechnung beginnt mit 
dem Eingang der vereinbarten Bescheinigung. Dies gilt nur, sofern nichts anderes 
vereinbart ist. 

 
(9) Bei fehlerhafter oder unvollständiger Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung 

wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. 
 
 
§ 4 Lieferzeit, Lieferverzug 
 
(1) Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des 

Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei der von uns genannten 
Empfangs- bzw.  Verwendungsstelle oder die Rechtzeitigkeit der erfolgreichen 
Abnahme. 

 
(2) Erkennen Sie, dass ein vereinbarter Termin aus irgendwelchen Gründen nicht 

eingehalten werden kann, so haben Sie uns dies unverzüglich unter Angabe der Gründe 
und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung schriftlich mitzuteilen. 

 
(3) Kommen Sie in Lieferverzug, dann stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. 
 Wir sind nach dem erfolglosen Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Frist 

berechtigt, nach unserer Wahl weiterhin die Lieferung/Leistung zu verlangen, den 
Rücktritt mit oder ohne Schadensersatz auszusprechen oder uns von dritter Seite Ersatz 
zu beschaffen und/oder Schadensersatz statt der Leistung geltend zu machen. Unser 
Anspruch auf die Lieferung/Leistung geht erst unter, wenn wir schriftlich den Rücktritt 
erklären oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen. 
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(4) Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu liefernder Unterlagen können Sie sich nur 
berufen, wenn Sie die Unterlagen schriftlich angemahnt und nicht innerhalb 
angemessener Frist erhalten haben. 

 
(5) Höhere Gewalt und Arbeitskämpfe befreien die Vertragspartner für die Dauer der 

Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Die Vertragspartner 
sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen 
Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach 
Treu und Glauben anzupassen. 

 Wir sind von der Verpflichtung zur Abnahme der bestellten Lieferung/ Leistung ganz 
oder teilweise befreit und insoweit zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die 
Lieferung/Leistung wegen der durch die höhere Gewalt bzw. den Arbeitskampf 
verursachten Verzögerung bei uns - unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte - nicht mehr verwertbar ist. 

(6) Bei früherer Anlieferung als vereinbart, behalten wir uns die Rücksendung auf Ihre 
Kosten vor. Erfolgt bei vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert die Ware bis 
zum Liefertermin bei uns auf Ihre Kosten und Gefahr. 

 Wir behalten uns im Falle vorzeitiger Lieferung vor, die Zahlung erst am vereinbarten 
Fälligkeitstage vorzunehmen. 

 
 
§ 5 Gewährleistung 
 
(1) Sie haben bei sämtlichen Lieferungen/Leistungen den neuesten Stand der Technik, die  

einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und die Vorschriften und Richtlinien von 
Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbänden einzuhalten. 

 Sämtliche Waren haben dem letzten Stand der Sicherheitsvorschriften zu entsprechen 
und müssen bei Übergabe von den zuständigen Prüfstellen abgenommen und zur 
Verwendung für den beabsichtigten Verwendungszweck zugelassen sein. 

 Sie sind verpflichtet, die jeweils für Ihre Lieferung geltenden Sicherheitsdatenblätter mit 
der Lieferung zu übergeben. Sie stellen uns von allen Regressforderungen Dritter für den 
Fall frei, dass Sie uns die Sicherheitsdatenblätter nicht, verspätet oder fehlerhaft liefern. 
Das Gleiche gilt für alle späteren Änderungen. 

 Sind im Einzelfall Abweichungen von diesen Vorschriften notwendig, so müssen Sie 
hierzu unsere schriftliche Zustimmung einholen. Ihre Mängelhaftung wird durch diese 
Zustimmung nicht eingeschränkt. 

 Haben Sie Bedenken gegen die von uns gewünschte Art der Ausführung, so haben Sie 
uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 
(2) Sie verpflichten sich, bei Ihren Lieferungen/Leistungen und auch bei Zulieferungen oder 

Nebenleistungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen 
Möglichkeiten umweltfreundliche Produkte und Verfahren einzusetzen. Sie haften für 
die Umweltverträglichkeit der gelieferten Produkte und für alle Folgeschäden, die durch 
die Verletzung Ihrer gesetzlichen Entsorgungspflichten entstehen. 

 
(3) Während der Gewährleistungszeit gerügte Mängel der Lieferung/Leistung, zu denen 

auch die Nichterreichung garantierter Daten und das Fehlen zugesicherter 
Eigenschaften gehören, haben Sie nach Aufforderung unverzüglich und unentgeltlich, 
einschließlich sämtlicher Nebenkosten, nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder 
Austausch der mangelhaften Teile bzw. Neulieferung zu beseitigen. 

 Sie tragen insbesondere alle im Zusammenhang mit der Mängelfeststellung und 
Mängelbeseitigung entstehenden Aufwendungen, auch soweit sie bei uns anfallen, 
insbesondere Untersuchungskosten, Aus- und Einbaukosten, Arbeits- und 
Materialkosten sowie die Transport- und die sonstigen Kosten für die Zusendung 
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mangelhafter und die Rücksendung mangelfreier Teile. Dies gilt auch, soweit sich die 
Aufwendungen dadurch erhöhen, dass der Liefergegenstand an einen anderen Ort als 
den Erfüllungsort verbracht wurde. 

 Nach dem erfolglosen Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Frist zur 
Nachbesserung oder Neulieferung stehen uns auch die gesetzlichen Rechte auf Rücktritt 
und Minderung  zu. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen behalten wir 
uns in allen Fällen vor. 

 Im Falle von Serienfehlern (gleichartige Mängel, die wenigstens bei 5 % der gelieferten 
Teile auftreten) sind wir berechtigt, die gesamte Liefermenge als mangelhaft 
zurückzuweisen und die gesetzlichen Mängelansprüche für diese geltend zu machen. 

 
 
 
 
(4) Die Gewährleistungszeit beträgt drei Jahre, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart wurde. Sie beginnt mit der Übergabe des Liefergegenstandes an uns oder den 
von uns benannten Dritten an der von uns vorgeschriebenen Empfangs- bzw.  
Verwendungsstelle. Bei Vorrichtungen, Maschinen und Anlagen beginnt die 
Gewährleistungszeit mit dem Abnahmetermin, der in unserer schriftlichen 
Abnahmeerklärung  genannt wird. Verzögert sich die Abnahme ohne Ihr Verschulden, 
so beträgt die Gewährleistungszeit drei Jahre nach Bereitstellung des Liefergegenstandes 
zur Abnahme. Die Gewährleistungszeit für Bauwerke und Baumaterialien richtet sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen; für Ersatzteile beträgt sie zwei Jahre nach 
Einbau/Inbetriebnahme und endet spätestens vier Jahre nach Lieferung. 

 
(5) Der Lieferant hat für verschuldete Rechtsmängel einzustehen. Auch in diesem Falle sind 

wir berechtigt, Schadensersatz gemäß § 437 BGB geltend zu machen. Die Verjährung 
unserer Mängelansprüche beträgt im Falle von Rechtsmängeln 3 Jahre, nachdem wir 
von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt haben oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit Kenntnis hätten erhalten müssen, höchstens jedoch 30 Jahre. 

 
(6) Solange über die Berechtigung unserer Reklamation verhandelt wird, ist die 

Gewährleistungszeit der betroffenen Anlage/Anlagenteile von der Meldung der 
Betriebsstörung bis zum Abschluss der Verhandlungen gehemmt. 

 Für nachgebesserte oder ersatzweise gelieferte Teile oder Leistungen endet die 
Gewährleistungszeit mit dem Ende der für die ursprüngliche Lieferung oder Leistung 
vereinbarten Verjährungsfristen für Mängelansprüche. 

 Längere gesetzliche Verjährungsfristen werden hierdurch nicht gekürzt. 
 
(7) Wir werden Ihnen offene Mängel der Lieferung/Leistung unverzüglich schriftlich 

anzeigen, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsablaufs festgestellt werden, spätestens jedoch innerhalb von 5 Arbeitstagen 
nach Eingang der Lieferung bei uns. Bei verdeckten Mängeln beträgt die Rügefrist 3 
Arbeitstage nach Entdeckung. 

 
 
§ 6 Qualitätssicherung, Produkthaftung 
 
(1) Werden wir wegen Verletzung behördlicher Sicherheitsvorschriften oder aufgrund in- 

oder ausländischer Produkthaftungsregelungen oder -gesetze wegen einer 
Fehlerhaftigkeit unseres Produktes in Anspruch genommen, die auf Ihre Ware 
zurückzuführen ist, dann sind wir berechtigt, von Ihnen Ersatz dieses Schadens zu 
verlangen, soweit er durch die von Ihnen gelieferten Produkte verursacht ist.  Dieser 
Schaden umfasst auch die Kosten einer vorsorglichen Rückrufaktion. 
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(2) Sie haben eine nach Art und Umfang geeignete, dem neuesten Stand der Technik 

entsprechende Qualitätssicherung durchzuführen und uns diese nach Aufforderung 
nachzuweisen.  Sie werden mit uns, soweit wir dies für erforderlich halten, eine 
entsprechende Qualitätssicherungsvereinbarung abschließen. 

 
(3) Sie werden die Liefergegenstände so kennzeichnen, dass sie dauerhaft als Ihre Produkte 

erkennbar sind. 
 
(4) Außerdem werden Sie sich gegen alle Risiken aus der Produkthaftung einschließlich des 

Rückrufrisikos in angemessener Höhe versichern und uns auf Verlangen die 
Versicherungspolice zur Einsichtnahme vorlegen. 

 
 
§ 7 Haftung 
 
(1) Ihre Schadensersatzansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind für 

leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für 
Schadensersatzansprüche, die auf einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch 
uns beruhen. Weiter gilt er nicht für die Fälle der Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit. 

 In Fällen leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und grober 
Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen ist der Schadensersatz auf den Ersatz des bei 
Vertragsabschluss vorhersehbaren, typischen Schadens beschränkt. 

 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 
 
§ 8 Schutzrechte 
 
(1) Sie garantieren, dass sämtliche Lieferungen frei von  Schutzrechten Dritter sind und 

insbesondere durch die Lieferung und Benutzung der Liefergegenstände Patente, 
Lizenzen oder sonstige Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. 

 
(2) Sie stellen uns und unsere Kunden von Ansprüchen Dritter aus etwaigen Schutzrechts-

verletzungen frei und tragen auch alle Kosten, die uns in diesem Zusammenhang 
entstehen. 

 
 
§ 9 Eigentumsvorbehalt, Beistellungen, Werkzeuge 
 
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. 

Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. 
Wird die in unserem Eigentum stehende Ware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes unserer Sache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur 
Zeit der Verarbeitung. 

 
(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 

untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der in unserem Eigentum stehenden Ware zu den anderen 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in 
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der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant 
verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 

 
(3) Werkzeuge, die wir dem Lieferanten beistellen, bleiben unser Eigentum. Der Lieferant 

ist verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten 
Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum 
Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zu versichern. 
Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so ist er zum 
Ersatz aller uns hieraus entstehenden Schäden verpflichtet. 

 
 
§ 10 Geheimhaltung 
 
(1) Alle Dokumente und Unterlagen, die dem Lieferanten von uns zur Verfügung gestellt 

wurden, sind unser Eigentum und dürfen Dritten vorbehaltlich unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Erlaubnis nicht zugänglich gemacht werden. Bei Beendigung des Auftrages 
sind alle Dokumente und Unterlagen kostenfrei an uns zurückzusenden. Ein 
Zurückbehaltungsrecht steht dem Lieferanten an allen Dokumenten und Unterlagen 
nicht zu. 

 
(2) Nach unseren Angaben, Zeichnungen und Modellen angefertigte Waren oder 

Unterlagen dürfen Dritten, ohne unser schriftliches Einverständnis, nicht überlassen 
werden. 

 
(3) Soweit unser Einverständnis zur Überlassung an Dritte vorliegt, sind dem Dritten die 

Verpflichtungen gemäß Absatz (1) und (2) vom Lieferanten aufzuerlegen. 
 
(4) Unser sämtliches Know-how und unsere sonstigen geschäftlichen oder betrieblichen 

Geheimnisse, von denen der Lieferant während der Auftragsausführung Kenntnis 
erlangt, sind vom Lieferanten geheim zu halten und dürfen nicht an Dritte 
weitergereicht werden. Dies gilt auch über die Beendigung des Geschäftsverhältnisses 
hinaus. 

 
 
§ 11 Auftragsweitergabe nur nach Zustimmung 
 
 Sie sind nicht berechtigt, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung den Auftrag 

oder wesentliche Teile des Auftrags an Dritte weiterzugeben. 
 
 
§ 12 Vertragssprache, Korrespondenz 
 
 Die Vertragssprache ist deutsch. Sämtliche Korrespondenz und alle sonstigen 

Unterlagen und Dokumente sind in deutscher Sprache abzufassen. Dies gilt auch für die 
gesamte übrige Dokumentation, z. B. für Anzahlungs- und Gewährleistungs-
bürgschaften. 

 Soweit sich die Vertragspartner daneben einer anderen Sprache bedienen, hat der 
deutsche Wortlaut Vorrang. 
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§ 13 Datenschutz 
 
  Wir werden Ihre personenbezogenen Daten entsprechend dem 

Bundesdatenschutzgesetz behandeln. 
 
 
§ 14 Zahlungseinstellung, Insolvenz 
 
 Stellen Sie Ihre Zahlungen ein, wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, das 

Insolvenzverfahren über Ihr Vermögen eröffnet oder liegen Wechsel- oder Scheck-
proteste gegen Sie vor, so sind wir berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise fristlos zu 
kündigen, ohne dass daraus Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. 

 Wird der Vertrag von uns gekündigt, so werden die bis dahin ausgeführten Leistungen 
nur insoweit zu Vertragspreisen abgerechnet, als sie von uns bestimmungsgemäß 
verwendet werden können. Der uns entstehende Schaden wird bei der Abrechnung 
berücksichtigt. 

 
 
§ 15 Teilunwirksamkeit 
 
 Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen rechtsunwirksam sein, 

wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht beeinträchtigt. 
 
 
§ 16 Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
(1) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist Erfüllungsort für die 

Lieferverpflichtung die von uns gewünschte Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle; 
für alle übrigen Verpflichtungen beider Seiten Seevetal-Hittfeld. 

 
(2) Gerichtsstand ist Hamburg. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, unsere Ansprüche 

an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand geltend zu machen. 
 
 
 
 

(Stand: Juli 2006) 
 
 


